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Die in München zur Promotion eingereichte juristische Untersuchung über die 
Musikrechte im audiovisuellen Bereich beleuchtet das Filmherstellungsrecht aus 
der Sicht aller Beteiligten: der GEMA, der Musikverlage, des Urhebers (Kompo
nist) und der Ausführenden (Musiker), der Film- und Fernsehproduzenten sowie 
der Vertreter der digitalen Medien. In neun Kapiteln untersuchen Ventroni das 
Problem des Musikeinsatzes bei der Herstellung und (kommerziellen) Auswertung 
von Filmen, Werbespots im Kino und Fernsehen. im Internet und auf digitalen 
Trägern. Er klärt, welche Parteien welche Rechte in welchem Fall beanspruchen 
dürfen, wo Gesetzeslücken vorliegen und wie in der aktuellen Praxis die Rechts
lage unterschiedlich interpretiert wird. Sein Fazit: Der zur Zeit bestehenden 
Rechtsunsicherheit im Bereich der audiovisuellen Nutzung von Musik sollte von 
allen Betroffenen gemeinsam abgeholfen werden. 

Stefan Ventroni gelingt es, den komplizierten Sachverhalt gut verständlich 
aufzubereiten und den trockenen Stoff mit Hinweisen (z. B. Lizenztabellen für 
den Musikeinsatz je nach Medium) anzureichern, so dass nicht nur Rechtsvertreter 
sondern auch an der Praxis interessierte Filmwissenschaftler von seinem Buch 
profitieren können. Immer wieder eingestreut sind Begriffsklärungen (in juris
tischer Sicht) aus der Kompositionslehre bzw. der Filmwelt (u. a. Verfilmung und 
Film, Bearbeitung und Umgestaltung). Auch Exkurse in die Geschichte der Musik 
im audiovisuellen Einsatz fehlen nicht. Gern hätte man allerdings mehr Fallbei
spiele aus der Alltagspraxis der Gerichte gelesen, die den kompakten Sachverhalt 
aufgelockert und Begriffe vvie „Nutzungs- und Verwertungsrechte"', ,,Rückruf von 
Rechten'", ,,urheberpersönlichkeitsrechtliche Einwilligung'', ,,Teilwerk-Nutzung"' 
oder „bveckübertragungsgrundsatz"' plastischer gemacht hätten. 
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